
  

Wahrheitsgehalt

Zwei Lokalzeitungen werfen zwei Konzertveranstaltern, die mit
Wohltätigkeitsveranstaltungen zugunsten krebskranker Kinder Pleiten erleben und
die Gegenforderung des von ihnen verpflichteten Künstlers nicht erfüllen, dubiose
Finanzierungspraktiken vor. Ihr Text unter der Überschrift »Erst als der Wechsel
platzt, merkt der Künstler: Da war wohl Betrug im Spiel« löst den Zorn der
Betroffenen aus. Als die Zeitungen ihr Gegendarstellungsersuchen ablehnen, legen
sie Beschwerde beim Deutschen Presserat ein. Sie bescheinigen den Redaktionen
schlechte Recherche und unwahre Darstellung des tatsächlichen Sachverhalts. Die
Redakteure beziehen sich auf Aussagen des beteiligten Musikers und weisen darauf
hin, dass es beide Beschwerdeführer bislang unterlassen hätten, eine gerichtliche
Klärung der Vorwürfe herbeizuführen. (1992)

Der Deutsche Presserat kann den Fall nicht klären und einen Verstoß gegen seine
publizistischen Grundsätze nicht feststellen. Es ist nicht nachweisbar, inwieweit die
Behauptungen, die geschilderten Konzertveranstaltungen seien auf finanziell nicht
abgedeckter Basis organisiert worden, zutreffen oder nicht zutreffen. Den
endgültigen Wahrheitsgehalt der unterschiedlichen Auffassungen kann der Presserat
nicht ermitteln. (B 8/93)
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